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Norm

AuslBG §4 Abs3 Z10;

VwRallg;

Rechtssatz

Für die Auslegung des unbestimmten Gesetzesbegri6es "wichtiger Grund" in § 4 Abs. 3 Z. 10 AuslBG sind vor allem

Gesichtspunkte maßgebend, die in der Person des Ausländers gelegen und so gravierend sind, dass im Interesse der

ö6entlichen Sicherheit und Ordnung trotz des Vorliegens der übrigen Voraussetzungen von der Erteilung einer

Beschäftigungsbewilligung abzusehen ist. Einen solchen wichtigen Grund sieht der Gesetzgeber beispielhaft in

wiederholten Verstößen gegen Bestimmungen des AuslBG.

Schlagworte

Auslegung unbestimmter Begriffe VwRallg3/4
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